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dieſe Zinsforderung geſtellt, NUur auf das Verſprechen E er Zinſen
das Varlehen gegeben, ſich alſo der otlage des Nachbars —  2— ſeiner
Bereicherung bedient hätte

Florian. Dr 01
VI (Strittige Sonntagspflicht. Zu unem Pfarrer Im

Salzburgiſchen kam eines ſchönen age ein Angeſtellter der Eiſen⸗
bahn, ihn un einer wichtigen Angelegenheit 3u „interviewen“.
Unſeren Eiſenbahner rückte nämlich da  S ewiſſen. „Hochwürden,
Herr Pfarrer, ich gehe jeden Sonn⸗ nd Feiertag in die heilige
Meſſe, ſoweit CS mein Dienſt zuläßt Habe ich an Feiertagen frühDienſt, ſo kann ich mit dem eſten Willen nicht gehen. Aber auchdann bin bis jetzt nie gegangen, enn üch Samsta
zuvor 0  ien hatte. Anfangs, als ich Hi den Eiſenbahn⸗
dienſt eintrat, bin ich Uil der 27 erſchienen, Um der eiligen
und der Frühpredigt beizuwohnen, emn paarmal, aber jedesmal hat
mich in derI der übermannt, meine Banknachbarn Aben
mich entweder ausgelacht oder argwöhniſch angeſchaut, als hätte ich
die Nacht durchgelumpt, da hat mich ganz verdroſſen. Und

gehe ich chon längere Zeit ſolchen Sonn⸗ und Feiertagen nicht
mehr mn den vormittägigen Gottesdienſt, ondern lege mich gleinach dem Nachtdienſt chlaf  4.

Der Pfarrer, der I puncto Meſſehören N Sonn  2 und Feier⸗
agen ſehr ſtrenge Anſichten hat, gibt zur Antwort 77 V, mein Lieber,
das zweite Kirchengebot verpflichtet ſtreng! Ob Sie die kurze SpanneZeit nach dem Nachtdienſt aufbleiben oder nicht, macht nicht viel
aus, wenigſtens haben Sie V  hrer Sonntagspflicht genügt; Sie können
10 hernach noch genug chlafen Ob die anderen Leute Sie auslachen
oder argwöhniſch anblicken, darum kümmern Sie ſich nicht Sie
Aben doch das Bewußtſein, hre Pflicht erfüllt 65  U Aben und ichmeine, wenn Sie ſich recht zuſammennehmen und gegen den
ankämpfen, gelingt Ihnen ſchon, dieſe Stunde In der wach
3u leiben  40 Mit dieſem Beſcheid, dem der Mann nachzukommen
verſprach, var die Sache vorderhand erledigt. Doch die en
Qren noch nicht eſchloſſen

A Unſer Pfarrer bei Gelegenheit einen Studienfreund traf,‚der Im Uſe großer Moralkenntnis tand, trug EL ihm den Fall vor
Dieſer var vollkommen mit der Löſung einverſtanden. „Du haſt

recht geurteilt. Beim Sonntagsgebot 61 C ſtreng ſein!“
Noch einmal bei Gelegenheit einer elſe bald lachher raf der Pfarrereinen ihm bekannten Profeſſor der auch ehr eifrig ſozialpolitiſchwirkte und viel mit Arbeitern verkehrte. „I würde einen olchenUnbedingt vom Meſſeanhören dispenſieren. Der Mann hat 10 ohnehineine gute Geſinnung. Seien wir doch roh daß ein olcher an
allen übrigen Sonntagen in die 1 geht Der Eiſenbahndienſt iſtehr anſtrengend, da ermüdet eine 0  0 umſomehr.“
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Hat dieſer Geiſtliche Aus ſeiner ſozialpolitiſchen Erfahrung
heraus den richtigen Hrundſatz ausgeſprochen, daß Unſer Eiſen⸗
bahner Im angegebenen Falle vom Kirchengebo freizuſprechen ſei,
E wollen wir die aufgeworfene rage den rein moraliſch⸗wiſſen
ſchaftlichen Maßſtab anlegen.

Om Anhören der heiligen Meſſe Sonn⸗ nd Feiertagen
entſchuldigt quaeviS Call8a mediocriter gravis. azu gehört nach
dem heiligen Alphon  — auch ein notabile ICOMDmodum 12 boOoniS
COrporis ( 6. 324) Wir könnten eigentlich hier on abſchließen
Wer die Nacht wachen muß und noch dazu aufmerkſam wachen,
für den iſt eS doch ein ziemlich großes incommodum. ſich Hauſe
feſttäglich umzukleiden und noch über eine Stunde der eiligen
und der Frühp  redigt andächtig zuzuhören. Doch weiter, e mehr
Induktionsbeweiſe wir bekommen, ſicherer können wir ſchließen

Es ſind entſchuldigt die infirmi. denen 75 Schaden bringt,
ins Freie gehen, 10 ogar derjenige, der Im Zweife iſt, ob ſein
neommodum hinreichend groß iſt für die Befreiung vom ſonntäg⸗
lichen Kirchengebot. (VglnLig 6. 325, auch Lacroix,
Ago A..) Nun iſt der doch ein dringendes Bedürfnis der
men  en Natur, das ohne Schaden der Geſundhei nicht ver
nachläſſigt werden kann. Ird hier, ein natürliches (b0 den
en  en antreibt, auf die Anſtrengung einer beruflich und not
wendig durchwachten Nacht den erſehnten zu ſuchen,
ſi die nötigen Kräfte für Arbeiten holen und ſich von den
Mühen nd Strapazen 3u erholen, das menſchliche Kirchengebot
nicht auch milder Urteilen müſſen? ſt hier jedes periculum, einen
körperlichen Schaden davonzutragen, ausgeſchloſſen?

meine, nach Alphons 0MnO apOStolicus
41 und Dbra 6. 329) ein Weg von fünfviertel Stunden

der Anhörung der heiligen Meſſe Qan Sonn⸗ und Feiertagen
entſchuldigt, 1N, Im Falle eS regnet oder ſchneit, chon ein kürzerer
Weg, vielleicht von einer oder gar von dreiviertel Stunden, daß das
incommodum. das wir IM Auge aben, dieſem „Weg⸗incommodum“
er die Wagſchale hält

Der heilige On ſagt ferner, ( ſei auch ein Mädchen 0OD
Proclamationes matrimonii 8U!l entſchuldigt, wenn eS AntO rubore
suffunderetur. Ut IDhagnulll 8Subinde incommodum patéretur“ 6.

330)
Für einen ordentlichen Menſchen iſt auch zweifellos

einlich, von ſeinen Banknachbarn deswegen ausgelacht werden,
eil trotz alles Ankämpfens überwältigt ird oder
gar ber die Achſel angeſehen zu werden, als hätte die
Nacht mN Wirtshäuſern zugebracht.

Nun machen wir den Strich unter die Rechnung! Geſetzt den
Fall, eS würde keiner der aufgezählten vier ründe für ſich allein
hinreichen, unſeren Eiſenbahner zu entſchuldigen, o vermögen
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dies gan  5 —5 alle vier Gründe mitſammen, von denen ich jedermehr oder weniger PTO, für die Entſchuldigung ins Feldführen äßt
H Florian Johannes Chryſ Gſpann
VII [Unerlaubte Bination. Am Pfingſtſamstage des

vorigen hre  — hat ſich Iun einem Pfarrorte der iözeſe R folgendes
zugetragen: E ar eine alte Bäuerin geſtorben, Am Pfingſamstage beerdigt wurde Dazu hat der Or  arrer einen Nachbar⸗geiſtlichen beſtellt, —um eine heilige Beimeſſe 3u leſen Dieſer Nachbar  2geiſtliche nahm nun zuerſt N ſeiner eigenen Pfarrei in der
die übliche Waſſerweihe bonr und las Im An

chluſſe daran ogleicheine heilige Meſſe wobei e nach der heiligen Kommunion
auch die ablutio digitorum, den Wein und Q5 Waſſer genoß.Gegen Uhr nun kam bei ſeinem Nachbarn und hielt dort
nach deri das feierliche Requiem für die Verſtorbene, währendder Ortspfarrer gleich nach der Waſſerweihe eine ſtille Requiems⸗meſſe für die Verſtorbene geleſen hatte und um Uhr die Beerdi  2  —
gung vornahm. Der Nachbargeiſtliche erhielt für ſein RequiemQT ausbezahlt. fragt ſich 7 wie ielfach dabei efehltwurde. Die betreffenden zwei Herren waren in kirchlichen Rubriken
d In der Liturgie ſo unwiſſend, daß ſie ihr Verfahren Iun jedermii für rlaubt hielten und, von anderen Geiſtlichen zurecht  2  —gewieſen, ihre Fehler gar nicht einſehen wollten. Bleiben wir gleichbei der ſtillen Requiemsmeſſe des Ortspfarrers Pfingſtſamstagetehen; dieſelbe Wwar nicht erlaubt, ſondern eS iſt bloß Uniea Missa
Solemnis de Requiem praesente Vel TECENnS humato cadaverée,alſo bloß eine feierliche Requiemmeſſe geſtattet, aber nicht eine ſtille
oder private aut 17 Uli 1851 Dieſer Fehler jedo war
nach der Lehre der Moraliſten, Alphons von Liguori, Lehmkuhlund andere, Uur eine äßliche Sünde. Wie eht eS un mit dem
Nachbargeiſtlichen, der nicht mehr nüchtern das feierliche Requiem1e und ohne Erlaubnis binierte? Derſelbe hat er gefehlt;denn da nicht mehr nüchtern war, ſo durfte einem gewöhn⸗en erktage un vorliegendem Falle Inter keinen Umſtänden noch⸗als die heilige darbringen. Denn nUuLr Unter folgenden Be⸗
dingungen darf man auch nicht mehr nüchtern die heiligedarbringen:

Wenn die Gefahr ſchweren Aergerniſſes oder großer AIn
famie entſtehen würde QAus Unterlaſſung der heiligen Meſſe Jumeiſpie wenn eS chweres Aergernis Erregen würde, wenn der Seel⸗
ſorger N1 Sonn⸗ und Feſttagen die heilige unterlaſſen müßte98 ebot, die heilige hören oder das Aufſehenbeim ohne vorhandenes Aergernis ware noch kein hinreichenderrund, doch wäre hier nach dem heiligen Alphons El enn Aerger⸗nis befürchten Ons 287)3


